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Evangelische Stiftung Hephata  

Grundsatzerklärung zur Menschenrechtsstrategie 

I. Einleitung 

Die Evangelische Stiftung Hephata bekennt sich auf Grundlage ihrer christlich-diako-
nischen Werte zur Einhaltung der Menschenrechte und zum Schutz der Umwelt. Es 
ist das erklärte Ziel der Unternehmensleitung, die Menschenrechte und die Umwelt 
entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu achten, zu schützen und zu fördern. 
Verstöße gegen international verankerte Menschenrechte und gegen nationale und 
internationale Umweltschutzvorschriften werden nicht toleriert. 

Die Grundlage der menschenrechts- und umweltbezogenen Sorgfaltspflichten bilden 
die folgenden internationalen Regelungswerke, zu denen sich die Evangelische Stif-
tung Hephata bekennt: 

• Internationale Charta der Menschenrechte 

• Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte 

• UN Global Compact 

• OECD Leitsätze für multinationale Unternehmen 

• Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation 

• Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen 

• Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen 

Die in dieser Erklärung niedergelegten Grundsätze zur Menschenrechts- und Um-
weltstrategie gelten im gesamten Geschäftsbereich der Evangelischen Stiftung He-
phata einschließlich ihrer unten aufgeführten Tochtergesellschaften (Unternehmens-
gruppe Hephata), und sind von der Geschäftsleitung und Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern bei der Wahrnehmung der ihnen übertragenen Aufgaben einzuhalten. Die 
Evangelische Stiftung Hephata1 erwartet die Einhaltung der Menschenrechte und 
umweltbezogener Pflichten von allen Geschäftspartnern.  

 
1 Unter der Bezeichnung Evangelische Stiftung Hephata sind in dieser Erklärung die Stiftung und ihre Tochter-
gesellschaften erfasst.  
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Die Achtung und Wahrung der Menschenrechte und der umweltbezogenen Pflichten 
ist die Grundvoraussetzung für eine Zusammenarbeit mit der Evangelischen Stiftung 
Hephata, einschließlich ihrer Tochtergesellschaften: 

• Hephata Leben gemeinnützige GmbH 

• Hephata Arbeit gemeinnützige GmbH 

• Gemeinnützige Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Hephata mbH 

• NOAH gemeinnützige GmbH Neue Organisation für Arbeit Hephata.  

II. Evangelische Stiftung Hephata 

Mit allen Dienstleistungen möchte die Evangelische Stiftung Hephata Menschen, die 
der Assistenz bedürfen, helfen, in Würde leben zu können. Seit 1859 leistet Hephata 
diesen Dienst als rechtsfähige kirchliche Stiftung des bürgerlichen Rechts. Hephata 
versteht sich in der christlichen Tradition, dass alle Menschen Ebenbilder Gottes und 
dadurch mit einer unverlierbaren Würde ausgestattet sind, von der sich das Recht 
auf Selbstbestimmung und Teilhabe ableitet. Hephata unterstützt Menschen in indi-
vidueller Assistenz darin, ihr Leben so selbstständig und selbstbestimmt wie möglich 
zu gestalten, damit sie sich angenommen fühlen, ihre Fähigkeiten leben und ihren 
Beitrag leisten können. 

Die Evangelische Stiftung Hephata ist ein modernes Dienstleistungsunternehmen, 
das sich der Vision der Inklusion verpflichtet weiß. Inklusion geht davon aus, dass je-
der Mensch von Geburt an mitten in die Gesellschaft hineingehört und eine Ausgren-
zung aus gesellschaftlichen Regelkontexten gar nicht erst zugelassen wird. Dazu leis-
ten wir unseren Beitrag.  

Hephata engagiert sich an der Seite von mehr als 3.000 Menschen mit Beeinträchti-
gung in 36 Orten in Nordrhein-Westfalen an über 170 Adressen. Der Stammsitz ist 
Mönchengladbach. 

III. Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz 

Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) verfolgt das Ziel, menschenrechtliche 
und umweltbezogene Standards entlang der gesamten Lieferkette zu gewährleisten. 
Zu diesem Zweck definiert es eine Reihe geschützter Rechtspositionen, deren dro-
hende Verletzung durch umfangreiche Sorgfaltspflichten vorgebeugt werden soll. 

Nach § 6 Abs. 2 hat jedes in den Anwendungsbereich des LkSG fallende Unternehmen 
eine Grundsatzerklärung zur Menschenrechtsstrategie zu verabschieden. Darin ist 
das Verfahren zu beschreiben, mit dem ein Unternehmen seinen Sorgfaltspflichten 
im eigenen Geschäftsbereich und in der gesamten Lieferkette nachkommt. Es sind 
die menschenrechts- und umweltbezogenen Risiken zu benennen, die auf Grundlage 
der Risikoanalyse prioritär festgestellt wurden. Schließlich definiert die Grundsatzer-
klärung zur Menschenrechtsstrategie die menschenrechts- und umweltbezogenen 
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Erwartungen, die ein Unternehmen an seine Beschäftigten und Zulieferer in der Lie-
ferkette richtet.  

IV. Achtung der Menschenrechte und der Umwelt in der gesamten Liefer-
kette 

Unsere Umwelt zu schützen und zu erhalten ist Ausdruck christlicher Grundhaltung 
zur Bewahrung der Schöpfung. Im Sinne eines schöpfungsgerechten Gebrauchs na-
türlicher Ressourcen sieht sich die Evangelische Stiftung Hephata darüber hinaus ver-
pflichtet, den Umwelt- und Klimaschutz aktiv und stetig weiterzuentwickeln und so 
Umweltbelastungen möglichst zu verringern.  

Als Mitglied des Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e.V. ist die Evangeli-
sche Stiftung Hephata verpflichtet, im Rahmen des kirchlichen Selbstbestimmungs-
rechts geltenden Bestimmungen zu befolgen und anzuwenden. Damit werden alle 
nationalen und internationalen Standards eingehalten und die Rechte der Mitarbei-
tenden und Menschen mit Beeinträchtigung geachtet.    

In der Geschäftstätigkeit der Evangelischen Stiftung Hephata besteht kein wesentli-
ches Risiko der Menschenrechtsverletzung.  

Die Evangelische Stiftung Hephata ergreift zudem angemessene und wirksame Maß-
nahmen, um menschenrechts- und umweltbezogene Risiken im eigenen Geschäfts-
bereich und in der gesamten Lieferkette zu identifizieren, zu verifizieren und die Re-
alisierung von Risiken zu verhindern. Wird festgestellt, dass die Verletzung einer men-
schenrechts- oder umweltbezogenen Pflicht eingetreten ist oder unmittelbar bevor-
steht, greift ein zielgerichteter Abhilfeprozess, im Rahmen dessen individuelle Maß-
nahmen zur Beendigung eines Verstoßes und zur Minimierung seiner Folgen ergriffen 
werden.  

Alle Maßnahmen, die im Rahmen unserer menschenrechts- und umweltbezogenen 
Verantwortung ergriffen werden, folgen dem Grundsatz „Befähigung vor Rückzug“: 
Wir bekennen uns dazu, unsere Geschäftspartner bei der Vermeidung und Beendi-
gung von Verstößen gegen die Menschenrechte oder umweltbezogene Vorschriften 
zu unterstützen, bevor wir Geschäftsbeziehungen aufgeben oder auf alternative Be-
zugsquellen ausweichen. 

1. Maßnahmen für ein effektives Risikomanagement 

Die Sorgfaltspflichten werden für den eigenen Geschäftsbereich und die gesamte Lie-
ferkette im Rahmen eines Risikomanagementsystems umgesetzt. Durch die horizon-
tale und vertikale Integration der Sorgfaltspflichten in alle maßgeblichen Geschäfts-
abläufe stellt die Evangelische Stiftung Hephata sicher, dass Risiken erkannt und Prä-
ventions- und Abhilfemaßnahmen zielgerichtet umgesetzt werden.  

Das Risikomanagementsystem wird konzernübergreifend umgesetzt und durch den 
Zentraleinkauf gesteuert und überwacht.  
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a. Effektives Risikomanagement 

Das Risikomanagementsystem richtet Prozesse zur Umsetzung der Sorgfaltspflichten 
ein und legt Verantwortungsbereiche, Zuständigkeiten und Berichtslinien fest.  

Die Sorgfaltspflichten werden innerhalb der Evangelischen Stiftung Hephata horizon-
tal verankert. Alle relevanten Abteilungen – Nachhaltigkeit, Qualitätsmanagement, 
Einkauf, Recht, Controlling – werden in die Umsetzungsschritte einbezogen. Operativ 
gesteuert wird die Umsetzung der Sorgfaltspflichten durch den zentralen Einkauf. Zu-
sammengefasst werden die Zuständigkeiten und Umsetzungsprozesse im konzern-
übergreifenden Qualitätsmanagementsystem.  

Die Evangelische Stiftung Hephata hat eine betriebsinterne Zuständigkeit geschaffen, 
welche die Aufgaben des Menschenrechtsbeauftragen übernimmt. Das Steue-
rungsteam Nachhaltigkeit überwacht das Risikomanagement und die gesamte Liefer-
kette und führt regelmäßige Wirksamkeitsüberprüfungen durch. Das Steue-
rungsteam berichtet direkt an die Geschäftsleitung. 

Die vertikale Verankerung der Sorgfaltspflichten erfolgt durch die Festlegung von Auf-
sichts- und Koordinationszuständigkeiten auf Ebene des Vorstands bzw. der Ge-
schäftsführung. Gesamtverantwortlich für die Umsetzung der menschenrechts- und 
umweltbezogenen Sorgfaltspflichten ist der Vorstand bzw. die Geschäftsführung.  

b. Risiken erkennen, gewichten und priorisieren 

Die Evangelische Stiftung Hephata führt vollumfängliche Risikoanalysen in Bezug auf 
die Einhaltung der Menschenrechte und umweltbezogener Pflichten innerhalb des 
eigenen Geschäftsbereichs und bei ihren unmittelbaren Zulieferern durch. Dabei 
greifen wir sowohl auf internen als auch externen Sachverstand zurück. Die Komple-
xität und der Umfang unserer internationalen Lieferkette erfordert den Einsatz tech-
nischer Lösungen, die uns bei der Identifizierung, Verifizierung, Gewichtung und Pri-
orisierung von Risiken unterstützen.  

Unser Risikoanalysesystem ermöglicht eine Ermittlung der individuellen Risiken eines 
jeden Geschäftspartners. Unter Zugrundelegung der allgemeinen Zuliefererangaben 
– insbesondere Herkunftsland und Branche – erfolgt eine abstrakte Risikoanalyse ba-
sierend auf einer Vielzahl anerkannter Indizes und Studien externer Experten. Auf der 
Grundlage von Selbstbewertungen der Lieferanten, eines KI-gesteuerten Medienan-
alysetools, nachgewiesener Zertifizierungen und eigener Erkenntnisse aus Kontrollen 
oder Geschäftsvorgängen überprüfen wir Geschäftspartner anschließend auf kon-
krete menschenrechts- oder umweltbezogene Risiken. Dabei wird nicht nur das Her-
kunftsland und die Branche des Geschäftspartners berücksichtigt. Wir analysieren 
auch Produktrisiken, Handelsstufenrisiken, die Komplexität vorgelagerter Lieferket-
ten sowie eine Vielzahl weiterer Daten, um Risiken einzugrenzen, zu lokalisieren und 
frühzeitig zu erkennen.  

Wir gewichten und priorisieren Risiken, indem wir die typischerweise zu erwartende 
Schwere einer möglichen Rechtsverletzung und ihre Unumkehrbarkeit in ein Verhält-
nis zu der Eintrittswahrscheinlichkeit setzen. Wir berücksichtigen auch eigene mögli-
che Verursachungsbeiträge sowie den Grad unseres Einflussvermögens, um Risiken 
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zu priorisieren und zielgerichtet dort aktiv zu werden, wo die Realisierung von Risiken 
droht. Mithilfe einer Risikomatrix identifizieren wir unseren Handlungsbedarf und 
stoßen Präventions- und Abhilfemaßnahmen dort an, wo sie notwendig sind.  

c. Präventiv vorgehen 

Die umfangreiche Risikoanalyse wird ergänzt durch angemessene und wirksame Prä-
ventionsmaßnahmen.  

Im eigenen Geschäftsbereich gilt ein unternehmensinterner Verhaltenskodex, der die 
Erwartungen an und die Rechte von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern klar und ver-
ständlich zusammenfasst.  

Die Evangelische Stiftung Hephata bietet umfangreiche Schulungs- und Bildungsmög-
lichkeiten an, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wahrnehmen können. Die mit der 
Umsetzung der menschenrechts- und umweltbezogenen Sorgfaltspflichten betrau-
ten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen regelmäßig an Weiterbildungsmaß-
nahmen teil, um die internationalen Anforderungen an die Menschenrechte und den 
Umweltschutz in der gesamten Lieferkette umsetzen zu können.  

Wir führen regelmäßige und anlassbezogene Kontrollen im eigenen Geschäftsbereich 
durch, um Risiken frühzeitig zu erkennen und zu minimieren. Geschäftspartner kon-
trollieren wir im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten und Vorgaben. 

Wir verlangen von Geschäftspartnern, unsere menschenrecht- und umweltbezoge-
nen Erwartungen in der Lieferkette weiterzugeben und ihre Einhaltung laufend zu 
überprüfen. Zu diesem Zweck bildet unser Verhaltenskodex für Lieferanten die 
Grundlage für die Eingehung einer neuen Geschäftsbeziehung.  

d. Abhilfe leisten 

Wirksame Abhilfemaßnahmen sind zu ergreifen, wenn die Verletzung einer men-
schenrechts- oder umweltbezogenen Pflicht eintritt oder unmittelbar bevorsteht.  

Die Evangelische Stiftung Hephata leitet Abhilfemaßnahmen umgehend nach Identi-
fizierung eines entsprechenden Verstoßes ein. Dabei entwickeln wir für jede Situation 
und jeden unmittelbaren oder mittelbaren Zulieferer maßgeschneiderte Abhilfemaß-
nahmen, um Verstöße zielgerichtet zu beenden. Zugleich haben wir eine Reihe von 
Rahmenmaßnahmen entwickelt, die im Sinne eines Baukastenprinzips sofort aktiviert 
und zur Reaktion auf Verstöße mit konkreten Inhalten gefüllt werden können. 

Für jede Abhilfemaßnahme definieren wir einen Prozess, Erfolgsziele und eine klare 
unternehmensinterne Zuständigkeit. Jede Abhilfemaßnahme enthält einen konkre-
ten Zeitplan und kann mit Zwischenzielen versehen werden. Die systemgestützten 
Maßnahmenprozesse vernetzen alle relevanten Akteure.  

e. Hinweisen nachgehen 

Eine wichtige Rolle für die Identifizierung von Risiken und Verstößen in der Liefer-
kette spielt ein funktionierendes Beschwerdeverfahren, das für alle Betroffene in der 
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Lieferkette – von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über Zulieferer bis hin zu Dritten, 
die durch unsere oder die Aktivitäten unserer Zulieferer beeinträchtigt werden – zu-
gänglich ist. Dabei ist wichtig, dass Hinweise anonym und vertraulich abgegeben wer-
den können. 

Unser webbasiertes Hinweisgebersystem ist mehrsprachig und berücksichtigt die 
Komplexität unserer Lieferkette. Jegliche Zugangsschwelle ist niedrig gesetzt, um die 
Abgabe von Hinweisen so einfach wie möglich zu gestalten.  

Die Handhabung von Hinweisen erfolgt vertraulich und zügig. Die mit der Bearbeitung 
von Hinweisen befassten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterliegen im Rahmen 
des Beschwerdemanagements keinen Weisungen; ihre Neutralität ist gewahrt. Jede 
Beschwerde löst einen Bewertungs- und Maßnahmenprozess aus, am Ende derer die 
Beendigung des berichteten Verstoßes oder die Minimierung eines erkannten Risikos 
steht.  

Eingereichte Hinweise und Beschwerden werden zudem automatisiert im Rahmen 
der Risikoanalyse berücksichtigt.  

f. Verantwortung in der gesamten Lieferkette 

Die Evangelische Stiftung Hephata nimmt ihre Verantwortung für die gesamte Liefer-
kette sehr ernst. Entsprechend erstrecken wir unsere Risikoanalyse auch auf Zuliefe-
rer, die zwar keine direkten Geschäftsbeziehungen zu uns unterhalten, aber Teil un-
serer Lieferkette sind. 

Das langfristige Ziel ist die Herstellung vollständiger Transparenz in der Lieferkette. 
Trotz nachvollziehbarer gegenläufiger Interessen einiger Geschäftspartner sind wir 
bemüht, mittelbare Zulieferer zu identifizieren und in die Risikoanalyse einzubezie-
hen. Dafür setzen wir auf eine enge Zusammenarbeit mit unseren unmittelbaren Ge-
schäftspartnern, um die Transparenz in der Lieferkette kooperativ und zum Wohle 
aller zu erhöhen.  

g. Dokumentation und Berichterstattung 

Die Umsetzung aller Sorgfaltspflichten wird fortlaufend dokumentiert. Über ein zent-
rales Risikomanagementsystem vernetzen wir sämtliche uns zugänglichen Informati-
onen über erkannte Risiken und ergriffene Präventions- und Abhilfemaßnahmen.  

Wir bekennen uns zudem zu einer transparenten Kommunikation zu den menschen-
rechts- und umweltbezogenen Herausforderungen, denen die Evangelische Stiftung 
Hephata ausgesetzt ist. Durch unsere öffentliche Berichterstattung kommunizieren 
wir mindestens jährlich erkannte Risiken, ergriffene Maßnahmen und den erzielten 
Fortschritt.  
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V. Ausblick 

Die Evangelische Stiftung Hephata verpflichtet sich zur fortlaufenden Überprüfung, 
Weiterentwicklung und Verbesserung ihrer eigenen Maßnahmen. Die Effektivität 
und Wirksamkeit aller menschenrechts- und umweltbezogenen Sorgfaltspflichten 
muss stets gewährleistet sein. Wirksamkeitsüberprüfungen finden anlassbezogen 
und mindestens jährlich statt. 

 

Mönchengladbach, 31.05.2025 

 

    

Dr. Harald Ulland    Verena Hölken 

Vorstand     Vorständin 

 

 

 


